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Die zahnärztliche Thätigkeit bei den Kranken­
kassen. 'A,)( 

ärztliche Behandlung verlangen. Er hat aber 
zunächst nicht das Recht, freie za hn ä r z t-
1 ich e Hilfe zu beanspruchen, denn eine 
spezialistische Behandlung steht ihm nur dann 
zu, wenn durch die Behandlung eines appro­
birten Arztes clie sichere Heilung nicht ge­
währleistet werden kann. Wenn also in einer 
kleinen Stadt ein Kassenarzt Zahnextractionen 
ausführt,_ so kann der etwa ansässige Zahn­
arzt in Bezug auf diese Therapie vollständig 
übergangen werden. 

Nachdem die W. V. B. Z.*) durch eine Reihe 
von Eingaben verschiedene Momente, die der 
Thätigkeit der Zahnärzte bei den Kranken­
kassen Berlins im Wege standen, beseitigt 
und zum Schluss auf VeraJJ}assung der Re­
gierung in Potsdam eine Entscheidung des 
Ministers des Innern herbeigeführt hat, sind 
an mich von vielen Seiten aus Collegenkreisen 
Anfragen ergangen, die ich einzeln nicht so 
ausführlich beantworten kann. Ich will daher 
versuchen an dieser Stelle das Ergebnis der 
Bemühungen der W. V. B. Z. wiederzugeben, 
ganz speciell aber die Frage erörtern, . auf 
welchem Wege uns Zahnärzten die Praxis.,.bei 
den Krankenkassen zugeführt werden kann. 

Nach § 6 des Krankenversicherungs-Ge­
setzes haben die Versicherten Anspruch auf 
freie ärztliche Behandlung während ihrer 
Krankheit. Dieser Anspruch bezieht .sich 
natürlich auch auf Krankheit, die durch die 
Zähne verursacht wird, Wenn also ein Ver­
sicherter über Zahnschmerzen klagt, so ist 
er als krank zu betrachten uncl kann freie 

*) Wirtschaft). Vereinigung Berl. Zahnlt.rzte. 

In den Grossstädten ist in j edem Fache 
das Spezialistenthum stark vertreten, und da 
sich in Berlin die praktischen Aerzte mit 
Zahnheilkunde nicht beschäftigen, und die 
Krankenkassen selbst das Interesse haben, 
ihre Versicherten schnell und für die Dauer 
heilen zu lassen, so können - wie auch der 
Magistrat in Berlin in einer Verfüg ung er­
klärte - die Kassen die Zahnärzte nicht ent­
behren und werden genötigt sein, mit den­
selben Verträge abzuschliessen. 

Es wird also in allen Orten. wo ein Zahn­
arzt ansässig ist, und die Aerzte sich mit 
Zahnheilkunde nicht beschäftigen, die Behand­
lung der zahnkranken Versicherten durch den 
Spezialisten erfolgen müssen. Da nun aber 
das Gesetz auch die Behandlung durch einen 

' 
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Nichtapprobirten unter gewissen Umständen Das Krankenversicherungsgesetz lässt die 
zulässt, so kann ausser dem Zahnarzt auch c"ler Behandlung durch einen Nichtarzt zu und 
Zahntechniker in Frage kommen. zwar in Ausnahmefällen. Solche Ausnahme-

! eh werde auf diesen fUr uns Zahnärzte fälle können in Gegenden eintreten, wo es 
wichtigsten Punkt bei dieser Angelegenheit keine Aerzte giebt, ferner bei plötzlichen Un­
später ausfUhrlicher zurUckkommen, un~ zu- ·fällen, bei denen nicht sogleich ein Arzt zur 
nächst die Frage erörtern, welche Affecbonen Stelle ist und ausserdem bei Heiloperationen, 
an den Zähnen als Krankheit im Sinne des welche Heilpersonen niederen Ranges ebenso 
Gesetzes anzusehen sind. ' gut wie dieAerzte ausführen können, z.B. Hulfe-

Es kann kein Zweifel sein, dass bei einer leistungen von Heilgehlilfen, Badern, Chirurgen. 
schmerzhaften Affektion, verursacht durch Das .Krankenversicherungsgesetz gestattet 
Pulpitis oder Periodontitis, der Vernicherte das aber auch uoch die Behandlung durch einen 
Recht hat, sich in ärztliche Behat1dlung zu Nichtarzt, wenn Erkrankter· und Kta11ken­
begeben. Die Krankenkassen haben aüch kasse damit einverstanden sind. Es heisst in 
meines Wissens sich niemals geweigert, die Bezug darauf „dagegen erachtet es das 
Extraction eines schmerzhaften Zahnes zu Ministerium auch jetzt noch als mit dem 
honoriren. Andererseits erscheint es nicht Krankenversicherungsgesetze verträgli.ch, dass 
unbedingt notwendig, dass ein ·versicherter Versicherte, welche der Behandlung durch 
nur diesen Weg de1· 'r.herapie einschlagen einen approb. Ar'lt kein Vertrauen entgegen­
muss, wenn er unter Erhaltung seines Zahnes bringen, sich unter Verzicht auf dieselbe mit 
von seiner Krankheit befreit werden kann. Zustimmung des Kassenvorstandes 

'

)l Für Berlin ist es endgUltig durch Urteile an einen Nichtarzt wenden können, und dass 
des Landgerichtes antschie.den, dass die Kranken- der Krankenkasse unverwehrt sein muss, 
kassen auch das Flillen der Zähne zu bezahlen solchenfalls auch die Kosten dieses Heilver­
habe11.){Somit hat ein Versicherter Anspruch fahrens zu übernehmen." 
auf die Behandlung und das Füllen der Zähne, Da die zahnärztliche Behandlung und auch 
da auch die blosse Caries der Zähne als eine das Extrahiren der Zähne nicht als Heil-
Krankheit im Sinne des Gesetzes angesehen operationen, die von Heilpersonen niederen 
wird. Ranges ausgeführt werden können, angeführt 

Eine Reichsgerfohtsentscheidung in dieser sind, so kommen nur 2 Möglichkeiten in Be­
Frage kann nicht vorliegen - wie vor Jahren tracht, in denen Nichtärzte diese Behandlung 
einmal angedeutet wurde -, da das Objekt zu Recht Ubernehmen köimen. 
niemals 1500 Mk. überstiegen hat. Die In- 1) ·In Fällen, wo Zahnärzte nicht zur 

\ 

stanzen, welche die Prozesse durchlaufen, -sitül Stelle sind, 
nei- den- Ortskrankenkassen 1) der Magistrat, · 2) in Fällen, wo der Patient und der 
2f"das Amtsgericht, 3) das Landgericht. Kassenvorstand mit der Behandlung durch 

Die Anfertigung kunstlicher Gebisse gehört einen Nichtarzt einverstanden sind. 
nicllt zur ärztlichen Behandlung; es liegt im 
freien Ermessen der Krankenkasse, ob sie Den ersten Fall können wir ausser Acht 
diese Leistung gewähren will oder nicht. lassen, denn er ist selbstverständlich, und es 
Selbst wenn man künstliche Gebisse als „Heil- werden durch denselben auch nicht die 
mittel" betrachten wurde, wäre nur ein Zu- Interessen der Zahnärzte geschädigt, dagegen 
schuss zu erwarten in der Höhe des Preises ist der zweite Fall wichtig, denn er kommt 
einer Brille oder eines Bruchbandes. Damit in Anwendung, wo Zahnarzt und Zahntechniker 
wäre bei der Anfertigung eines grossen Ge- 1 beisammen sind. . . . 
bisse~ de~n y ersicherten 1;1icht vie_l geholfen.! Da die Kranken~as~en eii~e selbst~nd1ge 

H1enmt ist ungefähr die Verpflichtung der Verwaltung haben, die m gewisser Beziehung 
Krankenkasse bei Krankheiten der Zähne um- von dem freien Entschlusse der Generalver­
grenzt. Es sind die Extraotionen, alle Mass- sammlung abhängt, so wäre nichts dagegen 
regeln zur Beseitigung de.s Zahnschmerzes, zu sagen, wenn die Mitglieder kein Vertrau~n 
die Behandlung der Folgen einer Periodontitis zu dem Zahnarzt haben und sich deshalb mit 
und das FUllen der Zähne (fUr Berliner Orts- Einwilligung des Vorstandes an den Zahn• 
krankenkassen); die Behandlung der Zahn- techniker wenden. Die Verhältnisse liegen 
fl.eisch- und Mundschleimhauterkrankungen etc. aber ganz anders. Die Mitglieder kennen 

Die wichtige Frage, ob in Ermangelung meist ~en Unterschied zwischen Zahnarzt und 
eines Arztes neben dem Zahnarzte auch der Zahnte<'hniker nicht, und sie kennen vor allem 
Zahntechniker als vollkommen gleichberechtigt auch nicht ihr Recht auf ärztliche resp. 
eintreten kann, ist früher von den Kassenver- z ahn ärztliche Be h an d 1 u·u g. Sie folgen 
waltungen in bejahendem Sinne beantwortet, einfach der Weisung des Kassenvorstandes an 
und demgemäss sind den Zahntechnikern die den Zahntechniker, der diesem aus i_rg_end 
Kassenmitglieder einfach zur Behandlung über- welchem Grunde angenehmer oder billiger 
wiesen worden. erscheint. 
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Es ist ausgeschlossen, dass ein Kassen- den Patienten nutzlos ist lind der Kranken­
vorstand ein Kassenmitglied gegen seinen kasse zwecklos Kosten auferlegte. 
W"illen an einen Zahntechniker überweisen· Es heisst, dass •die Vertrauensärzte immer 
kann ; es wurde in solchem Falle gentigen, nur die Zähne mit den grössten Löchern ge­
wenn das Kassenmit.glied eine Beschwerde füllt haben wollen. 
bei der Aufsichtsbehörde (f'Ur Ortskranken- An sich ist gegen die Institution einer 
kassen der Magistrat) anbringt und die Be- s_ol chen Inst~nz nichts_ zu sflg:en, da sie gesetz­
lrnndlung durch eine approbirte.Person (Zahn- hch erlaubt ISt und bei Hononrung von Einzel­
arzt,) verlangt. leistnngen in gewisser Beziehung dem Ueber-

Es ish sogar leicht zu erreichen, dass der J1andnel111;1en der Ausgaben vorbeugen kann. 
Zahnarzt bei der Kasse angestellt wird, wenn Sobald d10 Krankenkasse fur d,ie zahnärztliche 
gemäss § 56a mindestens 30 Versicherte eine Behand~ung der Mitglieder ein Fixum auswirft, 
Eingabe machen, worin sie erklären, dass durch kann diese Instanz fortbleiben, da die Zahn­
den Zahntechnikel' ,,eine den berechtigte11 An- ärzte_ kein~ !{os~ep durch ·Bescheinigung der 
fordei:ungen ·der Versicherten entsprechende Arbeitsunfalngkeit und nur verschwindende 
Gewährung dei- im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 und durch Verordnung von lVIedicamenten ver­
§ 7 Absatz 1 bezeichneten Leistungen nicht ursachen. 
gesichert ist." • '\Venn wir nunmehr die Zustände betrachten 

Wir s;hen aho, dass den Kasseumitgliedern welche .in Bezug auf die Behandlung der ai~ 
geuiigend Wege zu Gebote steh&n, um zu den Zähnen erkrankten Kassenmitglieder 
ihre,n Rechte zu kommen, es bedarf eben herrschen, so fällt es allgemein auf, dass ent-
nnr cler Anfklänmg. weder neben Zahnärzten auch Zahntechniker 

. oder sogar nur Zahntechniker mit der Behand-Es kommt schliesslich noch dazu, dass die 1 
G l 1 uug . betraut werden.' Da die Kassenpraxis 

enera versamrn ung der Krankenkasse in flir viele Zahnärzte nicht so ohne Weiteres von 
Bezug auf Anstellung der Aerzte ein unbe- der Hand zu weisen• und dieselbe vor Allem fur 
schränktes Recht besitzt. Dieselbe kann be-
stimmen, dass einem oder allen Zalmärzten die einen in die Praxis eintretenden Kollegen von 

Bedentung ist, so muss es immerhin beschämend Behandlung übertragen wird, sie setzt das · k H f wu·. en, wenn ein mit der staatlichen Appro-
on?rar est und alle andern notwendigen bat10n ver sehener Zahnarzt sich niederlässt 

Bestnmmmgen. Ich möchte nur darauf hin- und zusieht, wie Aerzte und Kassenbeamte die 
weisen, dass die Aerzte bei der Einführung Kassenmitglieder zu den Zahntechnikern und 
der freien Aerztewahl, durch welche die Be- Barbieren schicken. 
günstigung einzelner Aerzte beseitigt werden Wir wollen nun alle diejenigen Momente 
s~ll, sich auf die einzelnen Mitglieder stutzten, berUcksichtigen,'. welche dieser Ungerechtigkeit 
cheselben aufklärten, um in der Generalver- dei1 z 1 „ t üb · E l h a marz en gegen er em ◄ nc e mac en 
sammlung fur die freie Aerztewahl zu stimmen .. könnten. Ich will gleich von vornherein hervor­
E s m u s s d a h er· a 1 s F u n 'd a m e n t a 1 s atz 
bei .dieser Frage h ervorg·eho ben heben, dass es vorteilhafter ist, wenn nicht 

l die am Platze befindlichen Kollegen etwaige 
wer c e n, t1 a s s e i 11 e A e 11 d er u ll g am Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden an­
b e s t e n u n d s i c h e r s t e n d u r c h die M i t-
g l i e der selbst zu ei:reichen ist. Be- bringen, sondern dass dieses Vorgehen von 

l 1 d~n Lok~l- r esp. Provinzialvereinen besorgt 
sc 1werc en von Zahnärzten mögen in gewissen wird. Die Letzteren können ohne Rücksicht 
Punkten eine Besserung herbeiführen, von auf die leitende Person in der Kasse das 
Erfolg für die Anstellung der Zahnärzte sind Recht des Zahnarztes wahrnehmen, während 
sie nicht; hier wird durch die Beschwerde d er einzelne Kollege durch seine persönlichen 

, eines Kassenmitgliedes mehr erreicht als durch Beziehuugen in seinem berechtigten Vorgehen 
jahrnlanges Bemühen der Zalrnärzte. gehindert sein kann. 

Zum Schluss dieser allgemeinen Betrachtung Ich halte es fur zwecklos, wenn der Kasse11-
möchte ich noch auf die Stellung derVei"trauens- vorstand sich der Anstellung des Zahnarztes 
ärzte eingehen. Die Krankenkasse hat das abg011eigt' zei-st, ctieselbe durch Eingaben etc. 
Recht., das erkrankte 1.Vlit.glied von einem erreichen zu wollen. Hie1: kann nur das 
Vertrauensarzte untersuchen zu lassen, dessen persönliche Verlangen der Kassenmitglieder 
Urteil massgebend ist. So lassen die Berliner A ~llilfe scl1affen, und es ist daher allen Collegen 
Ortskrankenkassen sämmtliche Kassenmit- dungend zu raten, die Kassenmitglieder auf­
glieder, die Zähne zu fullen haben, von ihrem zuklären und sie aufzufordern, bei ihrem 
Vertrauensarzte untersuchen, und derselbe Vorstande die Behandlung durch den Zahnarzt 
bestimmt, welche Zähne zu füllen sind. Es zu fordem, . 
ist nm: zu bedauern, dass hier nicht ein Zahn- . Sollte der Vorstand dieses Recht nicht 
arzt das Vertrauen der Kasse besitzt, da sehr ber.iicksichtigen, so genllgt es, diese Forderung 
häufig eine Direktive für die Behandlung von bei der Aufsicl1tsbehörde (Magistrat) zu stellen. 
dem Vertrauensarzte gegeben wird, die für ·wenn der Krankenkasse eini~e Beschwerden 
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clurch die Aufsichtsbehörde zugestellt werden, 1 träglich schliff, ist eine Verfärbung bis jetzt 
wird sie schliesslich diese berechtigteForderung auch nicht eingetreten, Will man Einlagen 
der Mitglieder von selbst erfüllen. Wichtig nachträglich schleifen, so mUssen sie voll­
für die Aufklärnng des Kassenpublikums ist,, kommen clicht sein. Dies erreicht man, wenn 
dass die Zalrntechniker und Barbiere auch als man sich zum Schmelzen solcher Einlagen 
solche überall z. B. in den Verzeichnissen, bei vollkommen dichte Stuckchen cler Masse (am 
den Ueberweisungen bezeichnet sind. besten mit cler Lupe) aussucht uncl verwendet. 

In den frUheren Verzeichnissen der Berliner Das· von einem Herrn erwähnte Kugeln der 
Krankenkassen standen die Zahntechniker Masse beim Schmelzen hat mich aufangs auch 
unter der Rubrik „Zahnärzte" ; die Kassen- manchmal gestört; doch ist das leicht zu ver­
mitglieder wurden ihnen vermittelst der für meiden, wenn man nicht e1n grosses, sondern 
die Aerzte bestimmten Scheine überwiesen, auf ca. 3-5 kleine Stückchen in den Abdruck 
denen der Vordruck „Dr ." stand. legt und in schwacher Flamme schmilzt. Ich 

Diese Zustände erschwerten natürlich das lrnbe zwar nicht die lange Erfahrung mit der 
Verständnis der Kassenmitglieder ,über den Masse wie College Mo es er selbst-, der sie 
Unterschied zwischen Zahnarzt und Zahn- jetzt 4 J ahre verarbeitet; aber die 2 Jahre, 
teclrniker. Gegen diese Uebelstände sind Ein- welche ich die Masse verwende, gentlgen wohl, 
gaben von Seiten der Vereine stets von Erfolg. die Brauchbarkeit zu bestätigen, besonders da 

Zum Schluss möchte ich darauf aufmerksam ich viele Füllungen gesehen habe, welche mit 
machen, dass die Mittel der Krankenlrnssen anderer Masse hergestellt waren und sich voll­
nur beschränkte sind und daher die conser- kommen verfärbt hatten. 
vierende Bel1andlung sich in einem gewissen Im eigenen Munde habe ich eine Moeser'sche 
Rahmen halten muss. Verweigert eine Kranken- Emaillefullung. welche die Hälfte eines ersten 
kasse die Behandlung eines Zahnes, so bleibt oberen Molaren ersetzt, seit bald 2 Jahren, 
dem Kassenmitgliede nichts weiter übrig, als ohne dass sie ein~ Spur die Farbe verändert 
den Klageweg zu beschreiten. Es hängt dann hätte, obgleich ihre ganze Oberfläche nach­
von der Ansicht des Landgerichtes ab, ob für träglich geschliffen ist. Mo eser ]1at auch 
den betreffenden Bezirk das Füllen der Zähne jetzt einen kleinen besondeien Sclnnelzapparat 
als ärztliche Behandlung anzusehen ist. Ein- konstruiert, um eingebettete Einlagen ,mit ein- , 
heitlich geregelt ist diese Materie bisher nicht. fachem Bunsenbrenner· ·zu schmelzen. Er em-

K o ur ad Co h 11, p:fiehlt jetzt überhaupt •Einlagen, sobald sie 
nicht ga11z klein sind, lieber e'inzubetten, um 1 

Porzellan-Emai I le-Ftlll ungen. 
ei11 Verziehen zu verineiden uncl dünnere 
Folie benutzen zu können. 

Von Znhn;,rzt Erns t W o I f (Frnnkfu~·t n. l\I.) Die F arbenauswahl ,. welche anfangs etwas 
Der Sitzungnberic,ht des „Vereins deutscher begrenzt war, ist jetzt so erweitert, dass jed-e 

Zahnärzte iu Rheinland und Westfalen" in beliebige Farbe erhältlich ist. ,, Ich habe 
einer August-Nummer der „Deu.tschen zalm- übrigens gefunde11, dass man mit ca. 5 Farben 
ärztlichen Wochenschrift"*) enthält eine Be- bei praktischer Verwendung vollkommen aus­
sprechung der l\foeser'schen Porzellan-Emai.Jle, kommt. 
welche mich veranlasst, meine reiche Erfahrung Ich möchte das Verfahren und die Masse, 
mit dieser Fullungsmethodo mitzutheilen. Ich nicht mehr entbehren. Sie lässt sich noch in 
kann dies erst heute, da ich soeben erst von mancher Modifikation verwenden, z. B. zum 
der Reise zurllckgekehrt bin, Ersetzen von abgebrochenen Zähnen, bei 

Ich verwende diese Moeser'sche Masse jet?;t Brückenarbeiten, Richmondkronen und Stift­
seit über 2 Jahren, habe fast täglich damit, zähnen, ~-ndem man die Cramp01~s als Ha~t 
gearbeitet und bin, wie die Herren R i 1 k e stehen , lasst. Das beste . Zeug:ms fä1: ehe 
und E 11 der s, •damit sehr zufrieden; denn die, lVIoese~· sch~ Porzellan-Ema1lle 1st übnßens, 
l\Ioeser'sche Methode ist einfach, und die dass sie s1_ch ohne Reklame so gut bei den 
Fullungen sind bei richtiger Ausführung sehr Collagen erngefuhrt hat. 
schön und, soweit es sich bis j etzt beurteilen 
lässt, s e h r dauerhJtft. Das Scl1leife11 der fertigen 
Einlagen vermeide ich allerdings thunlichst, 
denn eine geschmolzene Oberfläche wird stets 
v?llkommen?r und sch11\elzähnlicl1er sein als 
erne geschliffene. Ich komme auch fast nie 
in die Lage, eine solche Fullung schleifen zu 
mtlssen, denn ich time einfach nicht mehr 
l\Iasse in den Abdruck, als gerade nötig ist. 
In den Fällen aber, wo ich Einlagen nach-

*) No. 125. 

, ,Dentist''. 
In der letzten Zeit haben sich die F älle 

vermehrt, in welchen gegen clen Gebrauch der 
Bezeicl_rnung „Dentist" durch Nicht-Approbierte 
von selten zahnärztlicher Vereine gerichtlich 
vorgegangen ,vurde und zwar mit verschiedenem 
Erfolg. Es dlirfte daher angebracht sein, 
die gebrauchsmässige Bedeutung des Wortes 
,,Dentist oder Dentiste" genau festzttstellen. 
Auf ·Grund der eigenartigen Verhältnisse in 
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